
Das wird toleriert
� Zulässig sind: Geschirrhütte mit 20
Kubikmeter
� Pergola 10 Quadratmeter
� „Terrasse“wasserdurchlässig
� Regentonne 200 Liter
� Tisch und Bänke
� Materiallager (kein Bauabfall).
� Schaukeln, bis Kinder/Enkel 14 Jah-
re alt sind.Gebühr: 150 Euro.
� Wer Fotos, Zeugen oder andere
Nachweise hat, dass Beanstandetes
vor 1965 erbaut wurde, meldet sich bei
der Baurechtsbehörde.
� Wer Zaun oder Hecke behalten
will, beantragt dies bei der Unteren
Naturschutzbehörde im Landratsamt.

Der Gemüsegarten und das Trampolin sind winterfest gemacht. AmWaiblinger Berg sind dem Baurechtsamt zu viele Regenwassertanks und Gewächshäuser auf
engstem Raum aufgestellt. Ein bis zwei Regentonnen sollen künftig neben 20 Kubikmeter umfassenden Geschirrhütten toleriert werden. Fotos: Munder

Ein Teil der Gartenbesitzer und -pächter auf einem der Grundstücke Waiblinger Berg im Juni. Links die
Gründerin der Interessensgemeinschaft, Rita Fleischmann. Nach wie vor möchte das Baurechtsamt, dass
Grillkamine, wie hier einer zu sehen ist, verschwinden. Tische und Bänke dürfen in einer moderaten Zahl
stehen bleiben. Archivbild: Schmitzer

dann muss sie die Pflege bezahlen. „Wir
wollen, dass das 1992 beendete Bebauungs-
planverfahren wiederaufgenommen und
Vorhandenes sanktioniert wird.“ Die Stadt
spielt den Ball nun tatsächlich an den Ge-
meinderat weiter.

Hier oben entsteht frische Luft
fürs gesamte Schelmenholz

Zuvor haben Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth und Markus Schlecht vom
Stadtplanungsamt jedoch ausgeführt, dass
dieses Ansinnen in eine Sackgasse führt.
„Wir haben das Verfahren für ein Garten-
hausgebiet mit Hüttengrößen bis 35 Kubik-
meter 1987 begonnen, aber nicht zu Ende
gebracht, weil die übergeordneten Behör-
den uns sagten, dass dort bereits schon grö-
ßere Hütten stehen“, so Markus Schlecht.
Und damit seien nicht die beiden genehmig-
ten Häuser gemeint gewesen, sondern ande-
re Bauwerke. Das Bundesverwaltungsge-
richt kassierte in einem Urteil dann noch
die 35 Kubikmeter. Die Behörden forderten

Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden.
Gemüsebeete sind abgeräumt, Tram-
polintücher verstaut, Gerümpel ist ver-
schwunden: AmWaiblinger Berg
kehrt spätherbstliche Ruhe ein. Doch
„Friede den Hütten“ bedeutet das
nicht. Zu große Bauten sollen immer
noch weg. Bei einer Aussprache hat
die Baurechtsbehörde den Grundstücks-
nutzern Zugeständnisse gemacht und
setzt das Beseitigungsverfahren aus, bis
der Gemeinderat über einen Bebau-
ungsplan entschieden hat.

Ruhig und sachlich tauschen sich beide Sei-
ten am frühen Abend im Rathaussaal aus,
neben Rita Fleischmann, der Gründerin der
„Bürgerinitiative Waiblinger Berg“, sitzt
Rechtsanwalt Dr. Steffen Waitzmann, eins
seiner Fachgebiete ist öffentliches Bau-
recht. Er argumentiert, dass das Gebiet
zwischen den Wohngebieten Schelmenholz/
Waiblinger Berg und dem Wald „faktisch
schon sehr lange eine Art Gartenhausgebiet
ist“, vieles dort „schon vor 1965 gebaut
wurde“ und damit Bestandsschutz habe,
und „die Vernichtung von Werten keine un-
berührte Landschaft schaffen kann“.
Schließlich gibt er zu bedenken, dass Gär-
ten, die verwildern und keiner mehr pflegen
möchte, der öffentlichen Hand zufallen,

Kein Friede den Hütten
Aber: Zu große Bauten amWaiblinger Berg bleiben, bis der Gemeinderat entschieden hat

deren sofortigen Rückbau, auch mit Hin-
blick auf das Wohngebiet Waiblinger Berg,
das die Stadt parallel ausweisen wollte.
„Hier oben auf der Kuppe entsteht Kaltluft,
die durchs Schelmenholz bis ins Zipfelbach
strömen soll“, erklärte Markus Schlecht.
Die teils massiven Bauten behinderten bei-
des und ließen auch den teils wertvollen
Obstbaumbestand schwinden. Die Verwal-
tung habe 1992 aber den Rückbau nicht
durchgesetzt, räumt OB Holzwarth ein. Das
sei aber kein Argument für eine nachträgli-
che Genehmigung: „Jeder weiß besser als
seine Flurstücksnummer, dass 20 Kubikme-
ter umbauter Raum die Schallmauer ist.
Und zwar seit den 80er Jahren, als das The-
ma hochkam.“ Dass man „in Ruhe gelassen
worden“ sei, dürfe nicht mit Bestands-
schutz verwechselt werden. Jener gelte nur
für Bauten vor 1965 oder für behördlich ge-
nehmigte Anlagen, wie zum Beispiel ein
Bienenhaus und ein Zaun um dieses Grund-
stück herum oder die besagten beiden
Wohnhäuser. „Warum diese überhaupt ge-
nehmigt wurden, weiß ich allerdings nicht.“

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
bekräftigte, dass alle Außenbereiche in
Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim
gleich behandelt werden. Alle Grund-
stücksbesitzer, die mehr Boden als zulässig
versiegelt haben, erhalten die Beseitigungs-
anordnung. Markus Schlecht vermutet,
dass sich die Stadt eine blutige Nase holt,
sollte der Gemeinderat das Bebauungsplan-
verfahren wünschen: „Die Behörden wer-
den uns genau das Gleiche sagen wie 1992.“
Das heißt: geht nicht, zugunsten der Frisch-
luftzufuhr, des Erhalts der freien Land-
schaft und des Erholungswerts für die All-
gemeinheit.

Boot,Wohnwagen, überdachter Sitzplatz und, vom
Baum verdeckt, eine Hütte - zu viel Versiegelung.
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